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Protokoll Sitzung des Bündnisses  

der Partnerschaft für Demokratie  

am 09.09.2025 

 

Anwesend: Jutta Hamberger (Runder Tisch der Religionen), Manuela Pleterschek (Beirat 

der Menschen mit Behinderungen), Martin Übelacker (Fulda stellt sich quer e.V.), Sarah 

Herrlich (Welcome In! Fulda e.V.), Anja Roßmann (Deutscher Kinderschutzbund Fulda 

e.V.), Björn Bierent (antonius Inklusionsberatung), Dr.in Marion Wagner (Ausschuss für 

Soziales, Familie und Jugend), Nelly Djappa (Fuldaer Afrikaverein e.V.), Rosemary Indi-

ara (Fuldaer Afrikaverein e.V.), Katharina Rossbach (Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragte Stadt Fulda), Stefan Mölleney (Amt für Familie, Senioren und Jugend), Robert Vey 

(SPD-Fraktion), Dag Wehner Bürgermeister Stadt Fulda), Max Fischer (DEXT-Fachstelle 

Stadt Fulda), Vadim Chiljai (JBW Stadt Fulda), Anna-Lena Kökgiran (Partnerschaft für 

Demokratie Stadt Fulda) 

 

Entschuldigt: Vera Dudyka (stellvertr. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Stadt 

Fulda), Volker Büchel (Fraktion Bündnis 90/Grüne), Jonathan Wulff (SPD-Fraktion) 

 

Mit 10 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern ist das Bündnis abstimmungsfähig. 

Die Sitzung wird durch eine kurze Vorstellungsrunde eröffnet. Die aktualisierte Tagesord-

nung wird vorgestellt und angenommen. 

 

TOP 1: Neues aus der Fachstelle 

Die seit Oktober 2024 vakante DEXT-Stelle ist seit dem 01. Juni 2025 wiederbesetzt. Max 

Fischer stellt sich als neuer Ansprechpartner für die Bereiche Demokratieförderung und 

phänomenenübergreifender Extremismus vor.  

Anna-Lena Kökgiran stellt anschließend wichtige kommende Termine der Fachstelle vor: 

die Auftaktveranstaltung der Interkulturellen Woche am 13.09.2025 (10.00 bis 17:00 

Uhr) sowie das Forum Integration am 18.11.2025 im Gemeindezentrum Künzell (14.00 – 

18.00 Uhr). Außerdem wird berichtet, dass noch bis zum 19.09.2025 die Ausschreibung 

des diesjährigen Preises für Vielfalt und Teilhabe mit dem Motto „Gemeinsam (aktiv) für 

mentale Gesundheit - Vielfalt leben, Teilhabe stärken in Fulda“ läuft. Es wird darum ge-

beten, in den eigenen Netzwerken für den Preis zu werben (Ausschreibung im Anhang).  

 

TOP 2: Stand der Projekte 2025 und Bericht der Pat*innen 

Anna-Lena Kökgiran gibt einen Überblick über das laufende Förderjahr:  

 Fördermittelhöhe gesamt 2025: 74.400,00 € 

 Beantragte Fördermittel Ausschreibung: 115.953,34 € 

 Bewilligte Fördermittel (pauschalisiert): 67.121,00 € 

 Abgesagte Projekte (aus organisatorischen Gründen): 2025_08 „Beyond Bias Box“ 

vom Fuldaer Afrikaverein e.V. sowie 2025_12 „Das Gegenteil von gut – Antisemi-

tismus unter Linken“ von Panama Kultur e.V. 
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 Bewilligte Fördermittel aktuell: 59.048,00 €  

Damit sind für das laufende Jahr noch 15.352,00 € verfügbar für Projektanträge, die on-

line bis 1.000 € gestellt werden können.  

Im Anschluss berichten die anwesenden Mitglieder des Bündnisses über ihre Erfahrungen 

als Pat*innen der bewilligten Projekte. Es wird deutlich, dass die Idee der Patenschaften 

sich als sinnvoll erwiesen hat, aber die Kommunikation zwischen Projektträger*innen und 

Pat*innen noch an einigen Stellen verbessert werden könnte. Von den aktuell 12 geför-

derten Projekten 2025 sind 4 abgeschlossen und 8 laufend bzw. ausstehend (exklusive 

der zwei abgesagten Projekten).  

 

TOP 3: Änderung der Geschäftsordnung 

(geänderte / ergänzte Stellen sind im Protokoll unterstrichen) 

 

a) Änderung des Namens in Bündnis: 

Ersatz des Begriffes „Begleitausschuss“ durch den Begriff „Bündnis“. 

Ergebnis: 10-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen.  

 

b) Ergänzung Bezug Stadt Fulda Bündnis-Mitglieder 

§1 Zusammensetzung und Stimmberechtigung 

(1) Das Bündnis setzt sich aus Vertreter*innen zivilgesellschaftlicher Vereine und Organi-

sationen mit Sitz in Fulda und/oder eindeutigem Bezug zur Stadt Fulda sowie der Verwal-

tung zusammen, die jeweils als Mitglied auftreten. Voraussetzung für die Mitgliedschaft 

ist das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Werten des 

Grundgesetzes. Jedes Mitglied des Bündnisses bestimmt eine stimmberechtigte Person 

sowie eine/n Stellvertreter*in in seiner Institution/Organisation.  

Ergebnis: 10-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen. 

 

c) Ergänzung der DEXT-Stelle als stimmberechtigtes Mitglied im Bündnis und 

Aktualisierung des Wahlverfahrens der zivilgesellschaftlichen Mitglieder 

§1 Zusammensetzung und Stimmberechtigung 

   (3) Als stimmberechtigte Mitglieder werden durch das Bündnis berufen: 

 Ausländerbeirat 

 Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend 

 Beirat der Menschen mit Behinderung 

 Jugendforum 

 Runder Tisch der Religionen 

 Amt für Jugend, Familie und Senioren 

 Frauenbüro 
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 DEXT-Stelle als Vertretung des Ämternetzwerkes 

Ergebnis: 10-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen. 

d) Wahl der zivilgesellschaftlichen Mitglieder des Bündnisses 

Über den Absatz 3 und 4 des §1, in denen die Frage der Größe bzw. des Mengenverhält-

nisses zwischen berufenen und gewählten Mitgliedern des Bündnisses sowie zum forma-

len und inhaltlichen Ablauf des Wahlverfahrens, wird länger diskutiert. Dies betrifft einer-

seits die Frage, wie viele Mitglieder zukünftig gewählt werden sollen bzw. aus der Zivilge-

sellschaft stammen sollen. Hierzu gibt es die klare Vorgabe vom Bund, das Bündnis zah-

lenmäßig zu erweitern und mehrheitlich zivilgesellschaftlich zu besetzen. Als Vorschlag 

wird u.a. eingebracht, eine Delegiertenwahl vorzunehmen, so dass alle Vereine mit Sitz 

in Fulda stimmberechtigt sind. Auch wird vorgeschlagen, im Vorhinein gezielt Dachver-

bände aus Sport, Kultur, und Musik anzusprechen, um diese für die Beteiligung am Bünd-

nis zu gewinnen. Ebenso könnten Vertreter*innen aus der Wirtschaft (z.B. IHK, Hand-

werkskammer o.ä.) gezielt angesprochen werden, um das Bündnis als lokale Verantwor-

tungsgemeinschaft möglichst breit aufzustellen. Bezüglich des Wahlvorgangs wird dar-

über gesprochen, ob es sinnvoll ist, die Wahl von der Demokratiekonferenz abzukoppeln 

und als einzelnen Termin mit einem eigenständigen inhaltlichen Impuls zur Partnerschaft 

anzubieten.  

Über diese Punkte wird nicht abgestimmt, sondern vereinbart, dass bis zu nächsten Sit-

zung des Bündnisses konkrete Vorschläge und Formulierungen ausgearbeitet werden und 

diese mit der nächsten Einladung versendet werden.  

 

TOP 4: Änderung der Vergabeordnung 

(geänderte / ergänzte Stellen sind im Protokoll unterstrichen) 

a) Änderung des Titels der Vergabeordnung 

Änderung in „Vergabeordnung für die Weiterleitung von Fördermitteln zur Projektdurch-

führung der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Fulda“.  

Ergebnis: 9-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen.  

 

b) Änderung des Namens in Bündnis: 

Ersatz des Begriffes „Begleitausschuss“ durch den Begriff „Bündnis“. 

Ergebnis: 9-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen.  

 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen = einstimmig beschlossen.  

 

c) Ergänzung § 3 zur Förderfähigkeit von Projekten 

§3 Nicht förderfähige Projekte und Maßnahmen 

Nicht förderfähig sind Maßnahmen und Projekte, die nach Inhalt, Methodik und Struktur 

überwiegend 

 schulischen Zwecken, 
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 dem Hochschulstudium, 

 der Berufsausbildung außerhalb der Jugendsozialarbeit, 

 dem Breiten- und Leistungssport, 

 der religiösen oder weltanschaulichen Erziehung, 

 der partei- oder gewerkschaftsinternen Schulung oder 

 der Erholung oder Touristik 

dienen. Nicht förderfähig sind Aufwendungen für alkoholhaltige Getränke, Geschenke o-

der Baumaßnahmen. Eine Aufwandsentschädigung an sozialversicherungspflichtige Mit-

glieder des Projektträgers ist ausgeschlossen. 

 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

d) Änderungen und Ergänzungen §5 Pflichten der Projektträger 

Über die mit der Einladung vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen wird disku-

tiert.  

Zu §5 (1): Die Klammer wird weggelassen. Zur Abstimmung kommt folgende Formulie-

rung:  

(1) Die Projektträger verpflichten sich zur Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer 

Buchführung und Öffentlichkeitsarbeit unter Einhaltung der vom Bundesprogramm vorge-

gebenen Richtlinien. Insbesondere sind Belege einzureichen und Beleglisten zu führen. 

Für Liefer- und Dienstleistungen, die einen geschätzten Netto-Auftragswert von 1 000 € 

überschreiten, sind drei Vergleichsangebote einzuholen. Öffentlichkeitsarbeit muss vorab 

mit der Koordinierungs- und Fachstelle abgestimmt sein; Förderzusätze müssen stets an-

gegeben werden. Näheres wird im Förderbescheid formuliert. 

  

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

Zu §5 (2): Es wird besprochen, dass die Limitierung auf drei Projekte nicht in die Verga-

beordnung aufgenommen wird. Stattdessen soll die jährliche Förderhöchstsumme in der 

Regel bei 15.000 € pro Projektträger liegen. Von dieser Regel soll Abstand genommen 

werden, sofern nicht alle jährlichen Mittel durch die Bewilligung verausgabt wurden. In 

diesem Fall sollen auch über Projekte mit einer Fördersumme von mehr als 15.000 € pro 

Projektträger abgestimmt werden. Zur Abstimmung kommt folgende Formulierung: 

 

(2) Die jährliche Gesamtfördersumme eines Trägers darf in der Regel 15.000 € nicht 

überschreiten, sofern die zur Verfügung stehenden Gelder nicht für alle eingereichten 

Projektanträge ausreichend sind. 
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Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

Zu (3): Diskutiert wird, ob der Passus für alle Vereinsmitglieder gelten soll, oder nur für 

Mitglieder des Vorstandes. Zur Abstimmung kommt folgende Formulierung: 

(3) Projektbezogene Honorarverträge mit Vereinsmitgliedern sind ausgeschlossen. 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 0-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen.  

 

Stattdessen wird folgende, alternative Formulierung zur Abstimmung gegeben: 

 

(3) Projektbezogene Honorarverträge mit Vereinsmitgliedern sind nur dann möglich, 

wenn eine einschlägige Qualifikation für die Honorartätigkeit nachgewiesen wird. Die ma-

ximale Höhe des Honorars darf 300 € pro Projekt nicht übersteigen. Ausgeschlossen von 

jeglicher Honorartätigkeit sind alle Mitglieder des Vorstands eines Projektträgers. 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

e) Anpassung §6 Vergabeverfahren  

(1) Die Beantragung von Fördermitteln erfolgt durch Einreichung einer Interessensbekun-

dung bei der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie der Stadt 

Fulda. Das Antragsformular wird auf der Webseite der Partnerschaft www.demokratie-

fulda.de digital zur Verfügung gestellt. Das federführende Amt und die Koordinierungs- 

und Fachstelle haben die Interessensbekundung unverzüglich an das Bündnis der Part-

nerschaft für Demokratie der Stadt Fulda weiterzuleiten. Für die Interessenbekundung ist 

das hierfür von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Fulda bereitgestellte Formular 

zu verwenden. 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 9-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

f) Anpassung der maximalen Förderhöchstsumme für Anträge im Onlineverfah-

ren  

(2) Über Interessenbekundungen entscheidet der Begleitausschuss der Partnerschaft für 

Demokratie der Stadt Fulda in mindestens einer Vergabesitzung oder per Online-Abstim-

mung soweit die beantragte Summe weniger als 1.100 Euro beträgt. Der jeweilige Sit-

zungstermin ist auf der Homepage www.demokratie-fulda.de zu veröffentlichen. Ein An-

spruch auf Förderung besteht nicht. 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 8-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  
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g) Ergänzung §7 Fristen und Förderbudgets 

(2) Das Bündnis vergibt die Mittel zur Projektdurchführung aus dem jährlichen Budget. 

Die Vergabe der Projektgelder erfolgt in der Regel über eine Ausschreibung. Vom Jahres-

budget werden 5.500 € für Projekte im laufenden Jahr reserviert, die im vereinfachten 

Verfahren nach § 6 (2) vergeben werden. Wird ein Jahresbudget nicht vollständig aufge-

braucht, werden die Restmittel ggfs. im vereinfachten Verfahren nach § 6 (2) der Verga-

beordnung vergeben oder bei einer höheren Restsumme in einer Nachausschreibung des 

gleichen Jahres vergeben. 

Die Abstimmung über die erläuterte Änderung der Vergabeordnung ergibt: 8-Ja Stim-

men, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

 

Die Änderung der Vergabeordnung wird in Gänze gemäß den obenstehenden Erläuterun-

gen zur Abstimmung geben. Die Abstimmung ergibt: 8-Ja Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 

Enthaltungen und ist damit einstimmig beschlossen.  

  

TOP 5: Vergabe Onlineantrag 2025_20 

Es kommt zur Abstimmung über den Antrag 2025_20 „Rap für Respekt und demokrati-

schen Dialog“ von VDSIS e.V. Kritisch hinterfragt wird, dass das Projekt sich lediglich an 

zwei Jugendliche wendet. Auf Nachfrage bestätigt Anna-Lena Kökgiran, dass für die 

Vergabe von Projektmitteln im laufenden Jahr noch 15.352,00 € zur Verfügung stehen. 

Die Abstimmung ergibt 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und keine Enthaltung.  

Da es sich um einen Onlineantrag mit Umlaufverfahren handelt, wird die Frist zur Abgabe 

des Votums per Mail abgewartet, damit auch diejenigen Mitglieder des Bündnisses an der 

Abstimmung partizipieren können, die an der Sitzung verhindert sind.  

 

TOP 6: Aktuelles zur Partnerschaft für Demokratie 

Anna-Lena Kökgiran verabschiedet sich aus der Partnerschaft für Demokratie, da sie zum 

01.10.2025 eine neue Stelle angenommen hat und die Stadt Fulda als Arbeitgeber ver-

lässt. Sie bedankt sich bei allen Mitgliedern für die bereichernde und spannende Zusam-

menarbeit der letzten Jahre. Max Fischer wird mit einigen Stunden interimsweise die Ver-

tretung übernehmen, um vor allem für aktuelle Projektträger*innen eine Ansprechbarkeit 

zu sichern.  

Stefan Mölleney erläutert im Anschluss, dass die Stelle der Koordinierungs- und Fach-

stelle der Partnerschaft sowie des federführenden Amtes aktuell noch nicht ausgeschrie-

ben sei. Hintergrund sind Überlegungen der Stadt Fulda, mit dem Antrag 2026 beim 

Bund die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft an einen externen Träger zu 

übergeben. Diese Aufteilung in kommunal verankertes Federführendes Amt und zivilge-

sellschaftlich verankerte Koordinierungs- und Fachstelle ist generell vom Bundespro-

gramm Demokratie leben! so vorgegeben, die bisherige Praxis beide Stellen direkt bei 

der Stadtverwaltung anzusiedeln, stellt bundesweit die Ausnahme dar. Es entsteht eine 

kurze Diskussion darüber, ob dieses Vorgehen sinnvoll ist oder nicht. Stefan Mölleney 

bietet allen Mitgliedern aus dem Bündnis einen Austauschtermin zur Thematik an, die 

hier noch Rede- und Aufklärungsbedarf sehen. Gleichzeitig wird betont, dass die Ent-

scheidung darüber bei der Stadt Fulda liegt. Anna-Lena Kökgiran bietet an, eine Über-

sicht über die thematische Aufteilung der Aufgabenschwerpunkte der Partnerschaften für 
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Demokratien zwischen Federführendem Amt (administrativ) und der Koordinierungs- und 

Fachstelle (fachlich-inhaltlich) mit dem Protokoll zu versenden (siehe Anhang).  

 

TOP 7: Verschiedenes  

Der Preis für Vielfalt und Teilhabe der Stadt Fulda mit dem Motto „Gemeinsam (aktiv) für 

mentale Gesundheit – Vielfalt leben, Teilhabe stärken in Fulda“ wird am 25.11.2025 um 

19:00 in einer öffentlichen Feier im Marmorsaal vergeben. Laut Vergabeordnung hat das 

Bündnis der Partnerschaft für Demokratie einen Sitz in der Jury. Anja Rossmann vom 

Deutschen Kinderschutzbund Fulda übernimmt den Platz in der Jury.  

 

Die Sitzung endet um 21:00. 

 

Anna-Lena Kökgiran, 15.09.2025  
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Bündnis Partnerschaft für Demokratie 4

• DEXT-Stelle: Seit 01.06.2025 ist Max Fischer für die DEXT-Stelle zuständig. 

• Preis für Vielfalt und Teilhabe
 Bewerbungsfrist endet am 19. September
 Feierliche Preisverleihung am 25. November um 19:00 im Marmorsaal 

• Auftakt der Interkulturellen Woche am Samstag, den 13. September von 10:00 bis 17:00 
auf dem Bahnhofsvorplatz 

 Programm der Interkulturellen Woche vom 13.09. bis 03.10.2025

• Forum Integration 2025 am 18. November im Gemeindezentrum Künzell

TOP 1  Neues aus der Fachstelle



TOP 1

Förderung von Projekten 2025

Projektförderung 2025
• Fördermittelhöhe: 74.400,00 €
• Beantragte Fördermittel: 115.953,34 €
• Bewilligte Fördermittel (pauschalisiert): 67.121,00 €
• Abgesagte Projekte: 2025_08 & 2025_12
• Bewilligte Fördermittel aktuell: 59.048,00 € 
• 15.352,00 € noch verfügbar
Themenschwerpunkte:
1. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
2. Dialog- & Austauschformate
3. Demokratiebildung
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TOP 2  Stand Projekte 2025 & Bericht der Pat*innen
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TOP 2  Stand Projekte 2025 & Bericht der Pat*innen

Projekte 2025 

Nr. Träger Titel Patenschaft abgeschlossen laufend

2025_03 Fulda stellt sich quer e.V. Nie wieder ist JETZT Volker Qasir x

2025_04
BDKJ Fulda Jugendwerk 
St. Michael e.V.

Buchlesung & Podiumsdiskussion Stefan Mölleney x

2025_05 Fulda stellt sich quer e.V. Demokratie braucht Dich Dr.in Marion Wagner x

2025_06 Förderverein der Heinrich-von-Bibra-Schule Demokratie Inklusive Bibra Schule Vadim Chiljai x

2025_09 Aidshilfe Fulda e.V. CSD Fulda - Vielfalt ist unsere Heimat Stefan Mölleney x

2025_10 Welcome In! Fulda e.V. Fulda spricht Volker Büchel x

2025_12 Menschen und Medien e.V. Stories gegen das Vergessen Jutta Hamberger x

2025_13 AWO Kreisverband Fulda e.V. Stimmen gegen Rassismus Susanne Maul x

2025_14
Katholische Arbeitnehmer-
Bewegung Diözesanverband
Fulda e.V.

80 Jahre Befreiung:
Demokratie und Frieden

Andreas Goerke x

2025_16 Alevitische Gemeinde Fulda e.V. Dialogräume für das soziale Miteinander Abdulkerim Demir x

2025_18 Menschen und Medien e.V. Demokratie Barcamp 2025 Nelly Djappa x

2025_19 Fuldaer Afrika Verein Einheit in Vielfalt Vera Dudyka x
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Begleitausschuss Bündnis
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TOP 3 Änderung der Geschäftsordnung

Geschäftsordnung Stand 02/2024 Geschäftsordnung Stand 09/2025

wird ersetzt durch
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• § 1 Zusammensetzung und 
Stimmberechtigung

(3) Als stimmberechtigte Mitglieder des 
Bündnisses werden durch die Stadt Fulda 
berufen: 

• Ausländerbeirat

• Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend

• Beirat der Menschen mit Behinderung

• Jugendforum

• Runder Tisch der Religionen

• Amt für Jugend, Familie und Senioren

• Frauenbüro

• § 1 Zusammensetzung und 
Stimmberechtigung

(3) Als stimmberechtigte Mitglieder des 
Bündnisses werden durch die Stadt Fulda 
berufen: 

• Ausländerbeirat

• Ausschuss für Soziales, Familie und Jugend

• Beirat der Menschen mit Behinderung

• Jugendforum

• Runder Tisch der Religionen

• Amt für Jugend, Familie und Senioren

• Frauenbüro

• DEXT-Stelle als Vertretung des 
Ämternetzwerkes
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TOP 3 Änderung der Geschäftsordnung

Geschäftsordnung Stand 02/2024 Geschäftsordnung Stand 09/2025
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• § 1 Zusammensetzung und Stimmberechtigung

(4) Das Bündnis kann ab 2021 mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine 
Erweiterung des Gremiums um bis zu 3 Plätze 
beschließen. 

Bei Ausscheiden einer stimmberechtigten Person 
wird durch das Mitglied die stimmberechtigte Person 
neu festgelegt. Bis dahin wird die Stellvertretung 
eingeladen. Beim Ausscheiden eines gemäß. §1 Abs. 
3 durch die Stadt gesetzten stimmberechtigten 
Mitglieds kann ein neues Mitglied vorgeschlagen 
werden oder eine Interessensbekundung für eine 
Aufnahme in den Begleitausschuss aus der 
Zivilgesellschaft gestellt werden. Die Entscheidung 
hierüber ist zwischen Bündnis und Stadt 
einvernehmlich zu treffen. 

• § 1 Zusammensetzung und Stimmberechtigung

(4) Das Bündnis kann ab 2021 mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine 
Erweiterung des Gremiums um bis zu 3 Plätze 
beschließen. Mit der Neuwahl im Jahr 2026 aufgrund 
der neuen, dritten Förderperiode des 
Bundesprogramms Demokratie leben! wird eine 
weitere Erhöhung der Anzahl gewählter, 
zivilgesellschaftlicher Mitglieder angestrebt. 

Bei Ausscheiden einer stimmberechtigten Person 
wird durch das Mitglied die stimmberechtigte Person 
neu festgelegt. Bis dahin wird die Stellvertretung 
eingeladen. Beim Ausscheiden eines gemäß. §1 Abs. 
3 durch die Stadt gesetzten stimmberechtigten 
Mitglieds kann ein neues Mitglied vorgeschlagen 
werden oder eine Interessensbekundung für eine 
Aufnahme in den Begleitausschuss aus der 
Zivilgesellschaft gestellt werden. Die Entscheidung 
hierüber ist zwischen Bündnis und Stadt 
einvernehmlich zu treffen. 
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TOP 3 Änderung der Geschäftsordnung

Geschäftsordnung Stand 02/2024 Geschäftsordnung Stand 09/2025

Um ?? 
Plätze?



TOP 1

Vergabeordnung für den Aktions-
und Initiativfond der 
Partnerschaft für Demokratie der 
Stadt Fulda 

Vergabeordnung für die 
Weiterleitung von 
Fördermitteln zur 
Projektdurchführung 
der Partnerschaft für 
Demokratie der Stadt Fulda
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025

wird ersetzt durch



TOP 1

Begleitausschuss Bündnis
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025

wird ersetzt durch



TOP 1

• § 3 Nicht förderfähige Projekte und Maßnahmen

Nicht förderfähig sind Maßnahmen und Projekte, die 
nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend

• schulischen Zwecken,

• dem Hochschulstudium,

• der Berufsausbildung außerhalb der 
Jugendsozialarbeit,

• dem Breiten- und Leistungssport,

• der religiösen oder weltanschaulichen Erziehung,

• der partei- oder gewerkschaftsinternen Schulung 
oder

• der Erholung oder Touristik

dienen. Nicht förderfähig sind Aufwendungen für 
alkoholhaltige Getränke oder Baumaßnahmen. 

• § 3 Nicht förderfähige Projekte und Maßnahmen

Nicht förderfähig sind Maßnahmen und Projekte, die 
nach Inhalt, Methodik und Struktur überwiegend

• schulischen Zwecken,

• dem Hochschulstudium,

• der Berufsausbildung außerhalb der 
Jugendsozialarbeit,

• dem Breiten- und Leistungssport,

• der religiösen oder weltanschaulichen Erziehung,

• der partei- oder gewerkschaftsinternen Schulung 
oder

• der Erholung oder Touristik

dienen. Nicht förderfähig sind Aufwendungen für 
alkoholhaltige Getränke, Geschenke oder 
Baumaßnahmen. Eine Aufwandsentschädigung an 
Mitglieder des Projektträgers ist ausgeschlossen. 
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025



TOP 1

• §5 Pflichten der Projektträger

(1) Die Projektträger verpflichten sich zur Einhaltung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und 
Öffentlichkeitsarbeit unter Einhaltung der vom 
Bundesprogramm vorgegebenen Richtlinien. Insbesondere sind 
Belege einzureichen und Beleglisten zu führen. Für Liefer- und 
Dienstleistungen, die einen geschätzten Netto-Auftragswert 
von 1 000 € (vom 1.1. - 31.12.2021: 3.000€) überschreiten, sind 
drei Vergleichsangebote einzuholen. Öffentlichkeitsarbeit muss 
vorab mit der Koordinierungs- und Fachstelle abgestimmt sein; 
Förderzusätze müssen stets angegeben werden. Näheres wird 
im Förderbescheid formuliert.

(2) Die Projektträger haben nach Abschluss des Projekts einen 
Tätigkeitsbericht zu verfassen und dem Amt für Jugend, Familie 
und Senioren (federführendes Amt) auszuhändigen. Wurden im 
Rahmen des Projekts Druckerzeugnisse angefertigt, sind dem 
Tätigkeitsbericht jeweils zwei Exemplare beizulegen.

(3) Die Projektträger haben bei Veranstaltungen nach 
Möglichkeit Teilnahmelisten zu führen und nach Beendigung 
des Projekts dem Amt für Jugend, Familie und Senioren 
(federführendes Amt) auszuhändigen.

(6) Kopien der Originalbelege, Beleglisten, Vergleichsangebote, 
Tätigkeitsberichte und Teilnahmelisten sind spätestens 8 
Wochen nach Projektende dem Amt für Jugend, Familie und 
Senioren (federführendes Amt) auszuhändigen.

• §5 Pflichten der Projektträger

(1) Die Projektträger verpflichten sich zur Einhaltung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Öffentlichkeitsarbeit unter Einhaltung der 
vom Bundesprogramm vorgegebenen Richtlinien. Insbesondere sind Belege 
einzureichen und Beleglisten zu führen. Für Liefer- und Dienstleistungen, die 
einen geschätzten Netto-Auftragswert von 1 000 € (vom 1.1. - 31.12.2025: 
15.000€) überschreiten, sind drei Vergleichsangebote einzuholen. 
Öffentlichkeitsarbeit muss vorab mit der Koordinierungs- und Fachstelle 
abgestimmt sein; Förderzusätze müssen stets angegeben werden. Näheres wird 
im Förderbescheid formuliert.

(2) Pro Projektträger können jährlich bis zu drei verschiedene Projekte bewilligt 
werden. Die jährliche Gesamtfördersumme eines Trägers darf in der Regel 
15.000 € nicht überschreiten. 

(3) Projektbezogene Honorarverträge mit Vereinsmitgliedern sind nur dann 
möglich, wenn eine einschlägige Qualifikation für die Honorartätigkeit 
nachgewiesen wird. Die maximale Höhe des Honorars darf 300 € pro Projekt 
nicht übersteigen. 

(4) Die Projektträger haben nach Abschluss des Projekts einen Tätigkeitsbericht 
zu verfassen und dem Amt für Jugend, Familie und Senioren (federführendes 
Amt) auszuhändigen. Wurden im Rahmen des Projekts Druckerzeugnisse 
angefertigt, sind dem Tätigkeitsbericht jeweils zwei Exemplare beizulegen.

(5) Die Projektträger haben bei Veranstaltungen Teilnahmelisten zu führen und 
nach Beendigung des Projekts dem Amt für Jugend, Familie und Senioren 
(federführendes Amt) auszuhändigen.

(6) Kopien der Originalbelege, Beleglisten, Vergleichsangebote, 
Tätigkeitsberichte und Teilnahmelisten sind in der Regel spätestens 8 Wochen 
nach Projektende dem Amt für Jugend, Familie und Senioren (federführendes 
Amt) auszuhändigen.
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025



TOP 1

• §6 Vergabeverfahren

(1) Die Beantragung von Fördermitteln erfolgt 
durch Einreichung einer im Original 
unterzeichneten Interessensbekundung 
postalisch bei der Koordinierungs- und 
Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie der 
Stadt Fulda (Bonifatiusplatz 1+3, 36037 Fulda) 
oder per Mail mit eingescannter Unterschrift an 
demokratie@fulda.de. 

• §6 Vergabeverfahren

(1) Die Beantragung von Fördermitteln erfolgt 
durch Einreichung einer Interessensbekundung 
bei der Koordinierungs- und Fachstelle der 
Partnerschaft für Demokratie der Stadt Fulda . 
Das Antragsformular wird auf der Webseite der 
Partnerschaft www.demokratie-fulda.de digital 
zur Verfügung gestellt. Das federführende Amt 
und die Koordinierungs- und Fachstelle haben 
die Interessensbekundung unverzüglich an das 
Bündnis der Partnerschaft für Demokratie der 
Stadt Fulda weiterzuleiten. Für die 
Interessenbekundung ist das hierfür von der 
Partnerschaft für Demokratie der Stadt Fulda 
bereitgestellte Formular zu verwenden.
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025

mailto:demokratie@fulda.de
http://www.demokratie-fulda.de/


TOP 1

• §6 Vergabeverfahren

(2) Über Interessenbekundungen 
entscheidet der Begleitausschuss der 
Partnerschaft für Demokratie der 
Stadt Fulda in mindestens einer 
Vergabesitzung oder per Online-
Abstimmung soweit die beantragte 
Summe weniger als 1.000 Euro 
beträgt. Der jeweilige Sitzungstermin 
ist auf der Homepage 
www.demokratie-fulda.de zu 
veröffentlichen. Ein Anspruch auf 
Förderung besteht nicht.

• §6 Vergabeverfahren

(2) Über Interessenbekundungen 
entscheidet der Begleitausschuss der 
Partnerschaft für Demokratie der 
Stadt Fulda in mindestens einer 
Vergabesitzung oder per Online-
Abstimmung soweit die beantragte 
Summe weniger als 1.000 Euro 
beträgt. Der jeweilige Sitzungstermin 
ist auf der Homepage 
www.demokratie-fulda.de zu 
veröffentlichen. Ein Anspruch auf 
Förderung besteht nicht.
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung

Vergabeordnung Stand 03/2022 Vergabeordnung Stand 09/2025
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TOP 1

• §7 Fristen und Förderbudgets

(2) Der Begleitausschuss vergibt die Mittel 
des Aktions- und Initiativfonds aus dem 
jährlichen Budget. Wird ein Jahresbudget 
nicht vollständig aufgebraucht, werden die 
Restmittel ggfs. Im vereinfachten Verfahren 
nach § 6 (2) der Vergabeordnung vergeben 
oder bei einer höheren Restsumme in einer 
Nachausschreibung des gleichen Jahres 
vergeben.

• §7 Fristen und Förderbudgets

(2) Das Bündnis vergibt die Mittel zur 
Projektdurchführung aus dem jährlichen 
Budget. Die Vergabe der Projektgelder 
erfolgt in der Regel über eine 
Ausschreibung. Vom Jahresbudget werden 
5.000 € für Projekte im laufenden Jahr 
reserviert, die im vereinfachten Verfahren 
nach § 6 (2) vergeben werden. Wird ein 
Jahresbudget nicht vollständig 
aufgebraucht, werden die Restmittel ggfs. 
im vereinfachten Verfahren nach § 6 (2) der 
Vergabeordnung vergeben oder bei einer 
höheren Restsumme in einer 
Nachausschreibung des gleichen Jahres 
vergeben.
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TOP 4 Änderung der Vergabeordnung
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Vergabe Onlineantrag 2025_20 

Onlineantrag 2025_20

Projektträger: VDSIS e.V.
Titel: „Rap für Respekt und demokratischen Dialog“

Inhalt: Herstellung eines Rap-Videos mit zwei Jugendlichen 

Beantragte Fördersumme: 1.000,00 €
Pauschalen: 
• 2x Honorarpauschale
• 2 x TN-Pauschale

Umrechnung in Pauschalen:
a) 2 x Honorarpauschale = 1.188,00 € oder
b) 1 x Honorarpauschale & 2 x TN-Pauschale a` 10 Termine = 1.034,00 €



Stand aktuell
• Abschied Anna-Lena Kökgiran zum 30.09.2025
Interne Vertretung der Stelle 
Kommunikation über demokratie@fulda.de und 0661 102 1196

Wie geht es weiter 2026
• Einrichtung einer externen Koordinierungs- & Fachstelle bei einem gemeinnützigen 

Träger
• Möglich per Auswahl eines Trägers oder per Ausschreibung / 

Interessensbekundungsverfahren
• Erste ergebnisoffene Gespräche laufen mit vhs Burg Fürsteneck 
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• TOP 
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Verschiedenes
Jury- Preis für Vielfalt und Teilhabe 

Preis für Vielfalt und Teilhabe 2025
„Gemeinsam (aktiv) für mentale Gesundheit –
Vielfalt leben, Teilhabe stärken in Fulda“

Bewerbungsfrist: 19.09.2025

Jury-Sitzung:
Mittwoch, 29.10.2025, 17:00 im 
Kurfürstenzimmer

Preisverleihung: 
Dienstag, 25.11.2025, 19:00 im Marmorsaal  



TOP 7
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Verschiedenes: 
Save the date Projekte 2025

Stimmen gegen Rassismus
9. Bis 13.09.2025  

Demokratie Barcamp
am 01.11.2025
Infos und Anmeldung hier:

Fuldaer Demokratie Camp 2025

Fulda spricht 
Am 15.11.2025

https://barcamps.eu/fddc25/


Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit!
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Partnerschaften für Demokratie 

Aufbau 

Federführendes Amt, Koordinierungs- & Fachstelle, Bündnis, Jugendforum  

 

Aufgaben allgemein: 

Projektarbeit, Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung 

 

Abgrenzung Aufgaben Federführendes Amt und Koordinierungs- & Fachstelle  

 

Federführendes Amt  Koordinierungs- und 
Fachstelle 

 Gemeinsame Verant-
wortlichkeit 

Administration des Pro-
gramms 
 

Inhaltlich-fachliche Ge-
staltung und Begleitung 

Austausch und Zusam-
menarbeit 
 

 Verwaltung und 
Weiterleitung der 
Bundesmittel 

 Antragsformulierung 

 Verwendungsnach-
weis Bund 

 Mittelanforderungen 

 Beratung und Be-
gleitung von Projek-
ten 

 Federführung Bünd-

nis 
 Federführung Ju-

gendforum 
 Öffentlichkeitsarbeit  
 Vernetzung 
 Demokratiereihe o-

der inhaltliche Ver-

anstaltungen 

 Antragsverfahren 
und Sachbericht an 
den Bund 

 Teilnahme an Sit-

zungen des Bünd-
nisses 

 Planung und Organi-
sation der Demokra-
tiekonferenz  

 Verwaltung und 
Weiterleitung Pro-
jektgelder 

 Ausschreibung der 
Projektgelder 

 Prüfung von Anträ-
gen und Projekten 
(Beleglisten) 

 Ausstellung Bewilli-
gungsbescheide 

 Verwaltung der För-
derannahmen und 
Geldflüssen 

 Erteilung von Frei-

gaben zur Öffent-
lichkeitsarbeit 

 Änderungsanträge 
etc. 
 

  Neue Förderperiode: 
 Situations - & Res-

sourcenanalyse 
 Schutzkonzept 
 Erweiterung des 

Bündnisses  

 

 



 

Preis für Vielfalt und Teilhabe 2025 

Gemeinsam (aktiv) für mentale Gesundheit – Vielfalt leben, Teilhabe 

stärken in Fulda 

Vielfalt ist eine Stärke unserer Stadt, die nur durch Teilhabe aller Menschen am 

gesellschaftlichen Leben funktionieren kann. Die mentale (oder 

psychische/seelische) Gesundheit einer jeden Person spielt dabei eine bedeutende 
Rolle. Sie ist die Grundlage für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Diverse 

Herausforderungen können zu psychischen Belastungen führen, was wiederum die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einschränken kann. Denn wer sich seelisch 
nicht gut fühlt, hat es oft schwer, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. 

Herausfordernd sind z. B.: 

 Ausgrenzungen und Diskriminierung jeglicher Art 

 Körperliche und geistige Behinderungen sowie Sinnesbeeinträchtigungen 

 Fluchterfahrungen 
 Traumatisierungen 

 Einsamkeit  

 Altersbedingte Einschränkungen 
 Suchterkrankungen 

 Mobbing 

 (übermäßiger) Konsum sozialer und digitaler Medien 

 und vieles mehr. 

In schwierigen Zeiten, wie bei Krisen oder Spannungen in der Gesellschaft, fühlen 

sich Menschen noch mehr seelisch belastet. Umso wichtiger für das soziale 

Miteinander ist somit der aktive Einsatz für Resilienz, psychische Gesundheit und 

gegenseitige Unterstützung.  

Mit dem Preis für Vielfalt und Teilhabe wollen wir in diesem Jahr Projekte und 
Initiativen auszeichnen, durch die Menschen in ihrer emotionalen und psychischen 

Widerstandskraft gestärkt werden. Wir suchen Ideen, die zeigen, wie Menschen 

füreinander da sein können – besonders in schwierigen Lebenslagen. Die 
Würdigung des Engagements für Menschen in belastenden Lebenslagen steht im 

Mittelpunkt, da dieses äußerst bedeutsam für eine offene und inklusive 

Stadtgesellschaft ist. 

 
Die Ausschreibung richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen und 

Organisationen, die sich für mentale Gesundheit einsetzen. Besonders 

willkommen sind Ansätze, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen einbeziehen 

und Barrieren abbauen. Gesucht werden zum Beispiel: 

 Projekte zur Stärkung der mentalen Gesundheit  

 Projekte zur Förderung von Selbsthilfe und zum Aufbau von innerer Stärke 

 Initiativen zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung für psychische 

Erkrankungen 
 Angebote für Menschen in akuten Krisen 

 Angebote für Menschen in dauerhaften schwierigen/belastenden 

Lebenssituationen 
 Aufklärungsangebote zu psychischen Erkrankungen  

 Angebote für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung 



 

 Programme gegen Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten 

 Schaffung sicherer Orte für Menschen mit psychischen Erkrankungen 

 Vorbeugende Angebote mit dem Schwerpunkt auf psychische Gesundheit. 

Es können laufende und abgeschlossene Projekte eingereicht werden, die 
nachhaltig Vielfalt, Teilhabe und Akzeptanz von psychischen Belastungen fördern.  

Auch Dritte dürfen Projekte vorschlagen. 

Wir freuen uns auf vielfältige und kreative Projekte, die zeigen: „Gemeinsam 

(aktiv) für mentale Gesundheit!“  

Die Bewerbungen zum Preis für Vielfalt und Teilhabe können bis zum 19.09.2025 

per E-Mail eingereicht werden. Alle Informationen zur Bewerbung sowie die 
ausfüllbaren PDF-Dokumente finden Sie unter diesem Link. Bei Fragen, 

Rückmeldungen oder falls Sie sich auf anderem Weg bewerben möchten, wenden 

Sie sich bitte an die Fachstelle Vielfalt und Teilhabe unter der Telefonnummer 

0661 102-1196 oder per E-Mail an vielfalt@fulda.de. 

Die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger wird voraussichtlich am 

25.11.2025 um 19.00 Uhr im Marmorsaal des Stadtschlosses stattfinden.  

Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für eine inklusive, resiliente und mental 

gesunde Gesellschaft! 

Standort 

Magistrat der Stadt Fulda 

Amt für Jugend, Familie und Senioren 
Fachstelle Vielfalt und Teilhabe 

Behördenhaus am Schlossgarten  

Heinrich-von-Bibra-Platz 5-9 
36037 Fulda 

 

 

 

https://www.fulda.de/unsere-stadt/vielfalt-und-teilhabe/preis-fuer-vielfalt-und-teilhabe
mailto:vielfalt@fulda.de

	Protokoll Sitzung Bündnis 9.9.2025
	PP Sitzung Bündnis 9.9.2025
	Abgrenzung Federführendes Amt_Koordinierungs- und Fachstelle
	Ausschreibung Preis Vielfalt und Teilhabe 2025

